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 Veröffentlicht am 26.01.1999

Norm

MRG §2 Abs3

Rechtssatz

Ein unzulässiges Umgehungsgeschäft trotz Vermietung zum Zweck der Sanierung (die der Hauseigentümer nicht selbst

4nanzieren kann) ist dann anzunehmen, wenn ein deutlicher Rück7uß des eingehobenen Untermietzinses an den

Hauseigentümer dergestalt erfolgt, daß der Hauseigentümer mehr als den für das konkrete Objekt zulässigen

Hauptmietzins lukriert (etwa bei einer Substandardwohnung mehr als den Kategorie-D-Zins) oder als Hauptmieter eine

vom Hauseigentümer beherrschte "Vermietungs-GesmbH" eingeschaltet wird, weil sich daraus wiederum eine die

Umgehungsabsicht indizierende verdächtige Situation ergibt.

Entscheidungstexte
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Beisatz: Konstruktion, die durch eine vollständige Verflechtung zwischen dem Hauseigentümer und der

Hauptmietverträge abschließenden Fruchtgenussberechtigten gekennzeichnet ist. (T1)
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